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o Präambel 

Die Fahrschienen für Straßenbahngleise stellen für die Funktionalität, die Lebens­ 
dauer und die Instandhaltungskosten des Gleisoberbaues entscheidende Bauele­ 
mente dar. Ihre Auswahl, Beschaffung, Lagerhaltung, Bearbeitung, Transport und 
Einbau hat deshalb mit besonderer Sachkenntnis und Sorgfalt zu erfolgen. 

1 Geltungsbereich 

Diese Betriebsvorschrift gilt örtlich für das gesamte Straßenbahngleisnetz der Dres­ 
dner Verkehrsbetriebe AG. Sie gilt personell für alle mit der Planung, Beschaffung, 
Konstruktion, Transport, Bau und Unterhaltung von Gleisanlagen beauftragten Mitar­ 
bei'ter der DVB AG sowie im Auftrage oder Vertragsverhältnis tätigen Firmen und 
deren Beschäftigte. 

Die Vorschrift ist sinngemäß auch anzuwenden für Anlagen des Güterverkehrs, so­ 
fern diese von Straßenbahnfahrzeugen der DVB AG oder deren Tochterunterneh­ 
men befahren werden. 

Die Betriebsvorschrift ist für die Fahrschienen der Standseilbahn und der Berg­ 
schwebebahn sinngemäß entsprechend Punkt 3 anzuwenden. 

Die Betriebsvorschrift ist sinngemäß anzuwenden für Fahrschienen von Schiebe­ 
bühnen, Hubarbeitsständen und ähnlichen technologischen Anlagen der 
Fahrzeuginstandhaltung. 

Für die im Gleisnetz noch vorhandenen älteren Schienenprofile TW 60, TW 65, R 50 
und B 1 gelten die nachstehenden Festlegungen sinngemäß. 

2 Grundsätzliche Festlegungen 

Schienen stellen einEm der qualitäts- und funktionsentscheidenden Bestandteile des 
Gleisoberbaus dar und sind maßgebend für dessen Wirtschaftlichkeit und Nutzungs­ 
dauer. Fehler in der Auswahl und Behandlung von Schienen ziehen erhebliche wirt­ 
schaftliche und technische Folgen nach sich. 

Für Gleisanlagen der DVB AG zu verwendende Schienen haben stets den gültigen 
Regelwerken des VDV, insbesondere den Oberbau richtlinien und Oberbau­ 
Zusatzrichtlinien, zu entsprechen. Außerdem sind die DIN EN 13674 und DIN EN 
14811 zu beachten. Die Auswahl, Beschaffung, Lagerung, Transport, Bearbeitung 
und Einbau sowie die Instandhaltung haben den Vorgaben dieser Vorschrift zu ent­ 
sprechen. Schienen, die dieser Vorschrift nicht entsprechen, dürfen nicht beschafft 
und eingesetzt werden. Ausnahmen regeln die Punkte 3 und 4 dieser Betriebsvor­ 
schrift. 

Bei der Bestellung bzw. Beschaffung der Schienen ist die Stahlsorte (Kurzname 
nach EN 10027-1 und Werkstoff-Nr. nach EN 10027-2) mit anzugeben. 
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Die Standardschienen für Neu- und Umbau von Gleisanlagen sind bei der DVB AG 
die Schienen Ri53-10 (DVB-interne Bezeichnung) sowie 49E1. 

Rillenschienen 60R1 (Ri 60), 60R2 (Ri 60 N), 59R1 (Ri 59), Ri55NK, Ri53-10 und 53 
R1 (Ri 53 N) werden gerade eingebaut (1: (0), rillenlose Schienen (Vignolschienen) 
49E1 (S 49) werden geneigt eingebaut (1: 40). Abweichungen hiervon, etwa beim 
Schienentausch von R 50 in 49E1 (S 49), sind vom Planer bzw. vom zuständigen 
Netzbezirk besonders zu untersuchen. 
Soll aus zwingenden technischen oder wirtschaftlichen Gründen von den 
Festlegungen dieser Betriebsvorschrift abgewichen werden, so trifft der Leiter des 
jeweiligen Netzbezirkes in Abstimmung mit dem Instandhaltungsbereichsleiter die 
nötige Entscheidung. Die Wahrung von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit für den 
Bahnbetrieb bleibt hierbei jedoch oberstes Gebot. 

Die Bezeichnungen von Schienenprofilen in dieser Vorschrift sowie Stahlsorten ent­ 
sprechen dem Stand von 2014. Frühere Bezeichnungen sind jeweils in Klammern 
vermerkt. 

3 Schienenprofile und Stahlsorten für Neu- und Umbauten 

3.1 Bogenschienen 

Rillenschienen, die in Bogengleisen eingebaut werden sollen, sind radienabhängig in 
folgenden Stahlsorten zu verwenden: 

Raclus z 150 m: R 220 Gi (780 MPa Zugfestigkeit) 
Radius « 150 m: R 200 (690 MPa Zugfestigkeit). 

Enthält eine Schiene verschiedene Radien, so darf bis zu einem Längenanteil von 
2 m an einem Bogenende der Radius unter 150 m unberücksichtigt bleiben und für 
die ganze Schiene die Stahlsorte R 220 G'l verwendet werden, wenn die restliche 
Schiene einen Radius über 150 m hat. 

Rillenschienen (Altbestände, altbrauchbare Schienen) mit einem Kopfeckhalbmesser 
von 13 mm dürfen nur bis zu einem Grenzhalbmesser von ;:: 75 m verwendet wer­ 
den. 

Rillenlose Schienen (Vignolschienen) dürfen nur bis zu einem Grenzhalbmesser von 
R ;;:: 75 m verwendet werden. 

Kleinere Radien sind mit Rillenschienen mit Kopfeckhalbmesser von 10 mm vorzu­ 
sehen. 

Das ausnahmsweise schweißtechnische Umprofilieren der Kopfeckhalbmesser von 
Rillenschienen von 13 mm auf 10 mm ist bei kleineren Radien als 75 m zulässig. 
Vom umprofilierten in den nicht umprofilierten Schienenteil in Streckengleisen ist ein 
Verziehungsschliff von mindestens 1 m Länge vorzunehmen. 
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3.2 Schienen für gerade Gleise 

Rillenschienen, die in gerade Gleise eingebaut werden sollen, sind in der Stahlsorte 
R 220 G1 zu verwenden. Ausnahmsweise kann der Leiter des Instandhaltungsberei­ 
ches Gleisanlagen für Rillenschienen die Stahlsorte R 260 GHT zulassen. 

Vignolschienen sind im Regelfall in der Stahlsorte R 260 oder bei hoch belasteten 
Strecken als kopfgehärtete Schienen zu verwenden. Der Leiter des Instandhaltungs­ 
bereiches Gleisanlagen kann ausnahmsweise dafür die Stahlsorten R 320 Cr oder 
R 350 G1 HT oder R 350 G2HT festlegen, wenn der im Streckengleis zu erwartende 
Verschleiß dies erfordert oder andere Umstände dafür vorliegen. 

3.3 Schienen in Weichen und Kreuzungen 

Das Schienenmaterial in Rillen- und Vignolschienenweichen sowie Rillen- und 
Vignolschienenkreuzungen hat den Grundsätzen dieser Vorschrift zu entsprechen. 
Abweichend hiervon bestehen die Weichenzungen für Rillenschienenzungen­ 
vorrichtungen entweder aus Stahl E 360 nach DIN EN 10027-1 (ehem. St 70) oder 
Vergütungsstahl C 45 nach DIN 10083-2. Bei Rillenschienenzungenvorrichtungen 
mit Spannkeil-Klemmung (Zungenadapter) bestehen die Weichenzungen aus 
Manganhartstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.3802 (Werkstoffbezeichnung [G] - X 120 
Mn 12) oder aus Stahl E 360 (St 70) oder aus Stahl HARDOX 400. Die gemischte 
Verwendung innerhalb einer Zungenvorrichtung (Manganstahl/Stahl/HARDOX) ist 
zulässig. 

Die Weichenzungen für Vignolschienenzungenvorrichtungen sind in der Regel aus 
Zungenschienenprofil 49E1 A1 (Zu 2-49) und der Stahlsorte R 260 bzw. 
R 350 G1 HT (hoch belastete Strecken-Ausnahme) zu verwenden. 

Herzstückkonstruktionen von Rillenschienenweichen und -kreuzungen sind nur aus 
Schienenmaterial bzw. Konstruktionsprofilen aus Stahlsorte R 200 oder ausnahms­ 
weise R 220 G1 herzustellen. Die Stahlsorte für Brammenmaterial kann vom Leiter 
des Weichenbaues Reick in Abstimmung mit dem Bereichsleiter Gleisinstandhaltung 
hiervon abweichend festgelegt werden. 

Herzstückkonstruktionen für Vignolschienenweichen sind aus Material der Stahlsorte 
R 260 oder R 350 G1 HT (hoch belastete Strecken-Ausnahme) herzustellen. 

4 Schienen für Reparaturmaßnahmen, Bau- und Behelfsgleise 

4.1 Reparaturmaßnahmen 

Die Schienenprofile, Stahlsorten bzw. Schienengüten altbrauchbarer Schienen für 
Reparaturmaßnahmen an Gleisanlagen haben den Grundsätzen des Punktes 3 die­ 
ser Vorschrift zu entsprechen. Ausnahmen bzw. die Anwendung früherer Normen 
und Technischer Lieferbedingungen sind möglich bei Schienenauswechslungen, bei 
denen altbrauchbares Schienenmaterial eingebaut wird. Weitere Ausnahmen sind 
möglich bei Baumaßnahmen, bei denen die zu erwartende Restnutzungsdauer der 
Gleise gering ist bzw. bis zum endgültigen Umbau der Gleise weder 
Auftragsschweißungen noch sonstige Veränderungen geplant werden. Die Entschei- 
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dung hierüber trifft der Netzbezirksleiter in Abstimmung mit dem Instandhaltungsbe­ 
reichsleiter. 

4.2 Bau- und Behelfsgleise 

Für Bau- und Behelfsgleise ist vorzugsweise altbrauchbares Schienenmaterial zu 
verwenden. Die Einzelheiten dazu regelt der zuständige Netzbezirksleiter in eigener 
Verantwortung nach Abstimmung mit dem Instandhaltungsbereichsleiter. 

Die Verwendung von Schienenmaterial geminderter Qualität, z. B. leichten Walzfeh­ 
lern, ist zulässig, wenn die Sicherheit des Bahnbetriebes gewahrt wird. 
Vor der Beschaffung hat das Center Einkauf und Materialwirtschaft diesbezüglich 
Rücksprache mit dem zuständigen Netzbezirksleiterleiter zu nehmen. 

Altbrauchbares Schienenmaterial ist vorzugsweise nur für gerade Gleise anzuwen­ 
den. Bei Verwendung in Bogengleisen sind die Schienen vor der Bearbeitung vom 
Leiter des Weichenbaues Reick in Augenschein zu nehmen. 

5 Schienenprofile für Neuschienen 

Im Gleisnetz der Dresdner Verkehrsbetriebe AG ist die Anwendung folgender 
Schienenprofile für Neuschienen zulässig: 

Rillenschiene 60R1 (Ri 60) und 60R2 (Ri 60 N) 
Rillenschiene 53R1 (Ri 53 N) 
Rillenschiene Ri53-10* 
Rillenschiene Ri55-NK 
Rillenschiene 59R1 (Ri 59) 
Vignolschiene 49E1 (S 49 ) 
Vignolschiene 60E1 (UIC 60) nur für Werkstätten zulässig 
Vignolschiene R 50/ VRC 50 nur für Schienentausch zulässig. 

Im. Weichenbau sind die Rillenschienen-Konstruktionsprofile 75C1 (BA 75), 
Dickstegschienen 105C1 (0 180/105) und 053*, Vollkopfschienen 73C1 (VK Ri 60) 
und VK53* und Blockschiene 310 Ci (BI 180/260) zugelassen. Zur Herstellung von 
Weichenzungen und Herzstückkonstruktionen von Vignolschienenweichen sind die 
Zungenschiene 49E1 Ai (Zu 2-49), die Vollschiene 49E1 Fi (Vo 1-49) und die Rad­ 
lenkerschienen 36C1 (RI 1-49) sowie 33C1 (RI 1-60 bzw. UIC 33) zulässig. Block­ 
herzstücke können bei Bedarf auch aus Walzbrammen mit 180 mm Dicke hergestellt 
werden. 

Für Auflegeweichen und Auflegegleise ist die Rillenblockschiene Bi oder die Rillen­ 
blockschiene 112-55 zulässig. Änderungen sind in Absprache mit dem Leiter des 
Instandhaltungsbereiches Gleisanlagen und dem Leiter Weichenbau Reick zulässig. 

Im Bereich von Brückenübergangskonstruktionen ist die Anwendung der Vollschiene 
49E1 Fi (Vo 1-49) bzw. Vollschiene 60E1 Fi (Vo 1-60) bei Notwendigkeit des Erzie­ 
lens großer Widerstandsmomente zulässig. 
* DVB-interne Bezeichnung 
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6 Schienen längen 

Für Um- und Neubauten soll die Regelschienenlänge 15 m betragen. Auf Baustellen 
in freier Lage kann für gerade Schienen bei rechtzeitiger Einarbeitung in die techno­ 
logische Vorbereitung auch eine Schienenlänge von 18 m verwendet werden. 
18-m-Schienen sind auf die Baustelle paarig auszuliefern. 

Für Reparaturmaßnahmen, besonders für die Auswechslung einzelner Großver­ 
bundplatten, ist die Anwendung einer Schienenlänge von 12,50 m oder kürzer zu­ 
lässig. 

Übergangsschienen, die aus zwei verschiedenen Schienenprofilen im Weichenbau 
Reick hergestellt werden, sollen für Neubauten nicht kürzer als 6 m und nicht länger 
als 15 m sein. Der kürzeste Anteil eines Schienenprofils in einer Übergangsschiene 
soll nicht kleiner als 3 m sein. Ausnahmen hierzu regelt der Leiter des Instandhal­ 
tungsbereiches Gleisanlagen. 

Übergangsschienen von Rillenschiene auf Vignolschiene bzw. umgekehrt sollen 
nicht in Gleisbögen bzw. Übergangsbögen gebaut werden. Übergangsschienen 
zwischen Rillenschienenprofilen mit gleicher Rillenweite dürfen auch im Bogen ver­ 
wendet werden. 

7 Behandlung von Schienen im Lager und auf Baustellen 

Schienen sind grundsätzlich mit großer Sorgfalt zu behandeln. Das Anschlagen von 
Schienen darf nur mit geeigneten und für die jeweilige Schienenform vorgesehenen 
Lastaufnahmemitteln erfolgen. Die Verwendung von Seilschlupfen ist zulässig. Das 
Anheben von Schienen mit Baggerschaufeln, Schalengreifern etc. ist nicht erlaubt. 

Schienen sind vorsichtig anzuheben bzw. abzusetzen. Sie dürfen insbesondere beim 
Absetzen nicht hart mit einem Schienenende oder beiden Schienenenden bei gebo­ 
genen Schienen auf der Lagerfläche aufschlagen, da es hierbei zu plastischen Ver­ 
formungen kommen kann. 

Schienenstapel aus geraden Schienen sind so aufzubauen, dass sie standsicher 
sind und zwischen je zwei Lagen gleich starke Zwischenhölzer gelegt werden. Die 
Schienenenden sind bündig zu setzen. 

Es dürfen höchstens Schienenstapel mit 8 Lagen gesetzt werden. 

Können keine derartigen Schienenstapel angelegt werden, so darf eine abzulegende 
Schiene ohne Zwischenlage schräg über jeweils drei darunter liegende Schienen 
aufgelagert werden. Derart abgelagerte Schienen dürfen nicht betreten werden. Das 
gilt sinngemäß für das Abstapeln gebogener Schienen. 

Der Transport mit Fahrzeugen vom Lagerplatz zur Baustelle hat so zu erfolgen, dass 
es zu keinen plastischen Verbiequnqen der Schienen durch Wippen oder Durchfe­ 
dern während der Fahrt kommt. 
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8 Vorbiegen von Schienen 

Rillenschienen sind im Weichenbau Reick vorzubiegen, wenn der horizontale Gleis­ 
radius kleiner als 1 000 mist. 

Vor dem Einbau von Rillenschienen in Kuppen oder Wannen sind die Schienen über 
Kopf oder Fuß vorzubiegen, wenn der Vertikalradius kleiner als 500 m (Kuppen) bzw. 
600 m (Wannen) ist. 

Vignolschienen sind im Weichenbau vorzubiegen, wenn der Gleisradius kleiner als 
250 Meter ist. 

Für das Biegen der Schienen im Weichenbau gelten gesonderte Festlegungen. 

9 Regelungen für Schweißarbeiten 

Vor der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an Fahrschienen, Weichen­ 
zungen und Herzstücken ist zweifelsfrei die vorhandene Schienengüte festzustellen. 
Die hierbei gemachten Feststellungen sind zu dokumentieren. Das gilt insbesondere 
vor der Ausführung von Auftragsschweißungen, Einbringung von Antiquietsch- und 
Antiriffelschweißungen usw. 
Die geltenden Vorschriften für Schweißarbeiten sind einzuhalten. 

10 Herstellung von Übergangsschienen 

Übergangsschienen zwischen verschiedenen Schienenprofilen sind grundsätzlich als 
werkstattqeschweißte Schienen herzustellen. Die Herstellungswerkstatt hat diese 
Schweißstöße eindeutig zu nummerieren und die Auslieferung nur nach Durchfüh­ 
rung einer Ultraschallprüfung und Freigabe durch den Schweißfachmann vorzuneh­ 
men. Über die US-Prüfung ist eine Aufschreibung vorzunehmen. Übergangsschie­ 
nen sind im Schweißverfahren E-Hand/ MAG nach den Festlegungen der 
VDV-Schrift 609 und den erlassenen Schweißanweisungen zu fertigen. Regelzeich­ 
nungen zur Herstellung sind in Anlage 5 enthalten. 

11 Sonstige Regelungen 

Auf dem Lagerplatz neu angelieferte Schienen sind einer augenscheinlichen Quali­ 
tätsprüfung zu unterziehen. Verantwortlich ist für die sachliche Durchführung das 
Lager in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Werkplatzes Reick. Zu prüfen ist nach 
der DIN EN 13674 bzw. DIN EN 14811 (UIC-Vorschrift 860 bzw. Oberbau-Richtlinie 
des VDV). 

Auf der Baustelle angelieferte Schienen sind vom DVB-Bauleiter zu prüfen. 

Die Kennzeichnung von Schienen mit Schienennummern, Längen, Bogenradien, 
Radienwechseln und dergleichen hat mit dauerhafter gelber Farbe auf dem Schie­ 
nenkopf zu erfolgen. Zum Schienenende hin ist ein Abstand von ca. 1 m zu lassen. 
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Konservierungsanstriche an Schienen, Weichenteilen usw. haben mit rotbrauner 
Rostschutzfarbe zu erfolgen, die eine Zulassung der DVB AG benötigt. Die Verwen­ 
dung vom .Cornbiflex DS" ist ebenso zugelassen. Stoßschweißungen dürfen erst 
nach erfolgter schweißtechnischer Abnahme und US-Prüfung einen Anstrich erhal­ 
ten. 

Für Anbauten an Schienen wie Gleiskästen, Spurrillenschienen, Schienenkontakte 
gelten gesonderte Regelungen (Betriebsvorschriften). Für die Herstellung von Iso­ 
lierstößen gelten ebenfalls gesonderte Festlegungen bzw. Herstelleranweisungen. 

Für die Anfertigung von Zwillingsschienen aus Profil 60R1, Ri53-10 oder Profil 49E1 
ist die betreffende Regelzeichnung der DVB AG (siehe Anlage 1 Blätter 11 - 13, 
Seiten 20 - 22) bindend. 

12· Schlussbestimmungen 

Diese Betriebsvorschrift in der Fassung vom 15. Mai 2014 tritt mit Ihrer Unterzeich­ 
nung in Kraft. Die Fassung vom 14. November 2007 tritt gleichzeitig außer Kraft. 
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Anlage 1 

Maßzeichnungen der Schienenprofile einschließlich Zwillingsschienen 

Die Zeichnungen sind teilweise dem Lieferprogramm "Oberbau-Profile" der TSTG 
Schienen Technik entnommen. Die neuen Schienenprofilbezeichnungen wurden 
durch die DVB AG eingefügt. 
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As Gs Ixx Iyy Wxh Wxf Wygh Wyh 

cm2 kg/m cm4 cm4 cm" cm3 cm3 cm3 

62.92 49.39 1816.00 319.10 240.30 247.50 51.00 

67.00 

46.60 
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Datum 

'll[J~~ Dresdner Ver1<ehnlbatrlebe AG 
B""lIlellsr EndelWtt 0212014 Centsr InfrastrukUlr· Engineering 

Tel. 0351/857 ·2157 
ProJ.klleamlelier Postanschnft: 
Durch den Bauharrn zur Postfach 10 09 55 
AusfOllrung freigegeben 01079 Dresden 

MaßsIBb 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 

Blatt 

1:1.5 Maßzeichnung Schienenprofil49E1 1 
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As Gs Ixx Iyy Wxh Wxf Wygh Wyh 

cm2 kg/m cm4 cm4 crn" cm3 cm3 cm" 
64.50 50.50 2016.00 416.00 248.00 284.69 63.00 

72.00 

70.20 

45.70 

0 
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~ 8 
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Datum 

'll!J~ Dresdner Ver1<&hIBb6ttIebe AG 
Bearllelter EndeJVlilt 0212014 Center Infrastruktur - Engineering 

Tel. 0351/857 -2157 
ProjektteBmlelter 

Postanscl1rifl: 
Duroh den Bauherrn zur Postfach 10 og 55 
Ausführung fralgegeben 01079 Dresden 

Maßstab 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 Blatt 

1:1_5 Maßzeichnung Schienenprofil R50NRC50 2 
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As Gs Ixx Iyy Wxh Wxf Wygh Wyh 
cm2 kg/m crrt4 cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 

67.49 52.98 1326.00 738.40 208.30 199.90 109.60 89.40 

H AB BC CD 

9 54.49 36.34 19.75 
10 54.97 37.70 20.24 
14 56.00 36.00 20.57 

113.00 

55.83 36.34 

(1:40) 
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7.6 

150.00 

Datum 

'll~J!! 
Dresaner Ver1rehl1betriebe AG 

Bearbeitsr EndlllWlt 0212014 Centsr Infras1ruldur - Englneenng 
Tel. 03511857 ·2157 

Projektteamlelter 
Postanschnft: 

Durch den Bauherm zur Postfach 1009 55 
Ausfflhrung freigegeben 01079 Dresden 

Maßstab 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 Blatt 

1:1.5 Maßzeichnung Schienenprotil 53R1 3 
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As Gs Ixx Iyy «: Wxf Wygh Wyh 
cm2 kg/m cm4 cm4 crn" cm" cm3 cm3 

68.56 53.82 1352.30 746.40 214.90 201.60 111.40 89.90 

113.00 

56.00 36.00 

y 
~ 

150.00 

Dawm fll[JJ[!! Dresdner VerkelnbatMebe AG 
Boaroellsr EndBllMt 0212014 Centsr Infrastruktur- Engineering 

Tel. 0351/857 ·2157 
ProJektteamleiter Poslanschrift: 
Durch den Bauherm zur Postfach 1009 55 
Ausrohrung freigegeben 01079 Dresden 

Maßs1ab 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 Blal! 

1:1.5 Maßzeichnung Schienenprofil Ri53-10 4 
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I" 
113.00 

21.00 "I 66.00 

Datum 

'll~Jl~ Dresdner Verkehrsbetriebe AG 
Bearbeiter Endel\Mt 0212014 Center Infrastruktur - Engineering 

Tel. 03511857 -2157 
ProJekttaamlelter Postanscl1rl1l: 
Durch den Bauherm zur Postfach 10 og 55 
Ausführung frelgegeban 01079 Dresden 

Maßstab Betriebsvorschrift T 4-419/1 
Blatt 

1:1.5 Maßzeichnung Schienenprofil Ri55NK 5 
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As Gs Ixx Iyy Wxh Wxf Wygh Wyh 

cm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 

75.12 58.97 3266.80 886.20 373.80 352.80 105.30 92.40 

H AB BC CD 

9 55.97 42.07 14.87 
10 56.14 41.73 15.14 
14 58.80 40.40 15.20 113.00 

56.00 42.00 

8 X _ 
ci 
~ 

1:10 1:10 

90.00 
y 
.87 

180.00 

Datum fll!'J!!l Dmsaner Vert<ehrBbetriebe AG 
Bearbeiter EndeJVlJtl 0212014 Center Infrastruktur - Engineering 

Tel. 0351/857 -2157 
ProJektteamleiter Posmnscl1rift: 
Durch den Bauhenm zur Postfach 1009 55 
Ausrohrung fialgegeben 01079 Dmsden 

Maßstab 
Betriebsvorschrift T4-419/1 Blatt 

1:1.5 Maßzeichnung Schienenprofil 59R1 6 
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As Gs Ixx Iyy Wxh Wxf Wygh Wyh 

cm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 

77.19 60.59 3352.90 928.56 391.40 355.40 112.00 95.60 

H AB BC CD 

9 55.97 36.07 20.87 
10 56.14 35.73 21.14 
14 56.80 34.40 21.20 I~ 113.00 

56.00 36.00 

I , , 
I 

1:10 1:10 

90.00 
y 

.09 

180.00 

Datum 'll~J{'l Dresdner Veri(ehrsbetrlebe AG 
Bearbeiter Enda/VVtt 0212.014 Centar InfraBtruidlJr· Englneering 

Tel. 0351/857 ·2157 
ProJektteamleiter Postanscnnll: 
Ourch den Bauherrn Zijl Postfach 10 og 55 
Ausrohrung freigegeben 01079 Dresden 

Maßstab 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 

Blatt 

1:1.5 Maßzeichnung Schienenprofil60R1 7 
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As Gs Ixx Iyy Wxh Wxf Wygh Wyh 

cm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 

76.11 59.75 3298.10 920.10 360.60 353.30 110.50 95.10 

H AB BC CD 

9 54.49 38.34 19.75 
10 54.97 37.70 20.24 

14 56.00 38.00 20.57 113.00 

55.83 36.34 

(1:40) 

~ 8 :;;: ~ 
It) 
0 
ai 
'" 

I. 180.00 

Datum flIP]!!}. Dresdner VerKehrsbetriebe AG 

Bearbeller Ende/Wlt 0212014 Centerlnfrlls1ruktur- Engineering 
Tel. 0351/857 -2157 

Projektteemlelter PosIanscllMft: 
Durch den Bauherrn zur PostfaCh 10 09 55 
Ausführung freigegeben 01079 Dresdan 

Maßs1ab Betriebsvorschrift T4-419/1 
Blatt 

1:1_5 Maßzeichnung Schienenprofil 60R2 8 
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As Gs Ixx Iyy Wxh Wxf Wygh WYh 
cm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 cm3 cmS 

76.72 60.14 3549.61 900.45 402.00 387.90 

180.00 

Datum 

'Il~]{~ Dresdner Verkehrsbetriebe AG 
Bearbeiter EndeJlMt 0212014 Conter InfrastnJ~r - Englneerlng 

Tel. 0351/857 -2157 
Projektteamlelter Postanschntt 
Durch den Bauherrn Zl,jr PostfaCh 10 09 55 
Ausführung freigegeben 01079 Dresden 

Maßstab 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 Blatt 

1:1_5 Maßzeichnung Schienenprofil TW60 9 
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As Gs Ixx Iyy Wxh Wxf Wygh Wyh 

cm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 om3 oma 

82.55 64.80 3834.99 460.00 395.55 

Datum fll~~ Dresdner Verkehrsbetriebe AG 
Bearbeiter EndaM/tt 0212014 Centsr Infrastruktur - Engineering 

Tel. 0351/857 -2157 
Projektteamlelter Poslanschnft: 
Durch dan Bauhanm zur Postfach 10 09 55 
Ausfilhrung freigegeben 01079 Dresden 

Maßstab Betriebsvorsohrift T 4-419/1 
Blatt 

1:1.5 Maßzeichnung Schienenprofil TW65 10 
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(/) 

~. 
CD 

'" o 

Kpo 6, bearbeitet 

2 x Rpn 1, bearbeitet 
( Material S 355JO ) 

Hs 32 22x55 mM 
UIs6 
Ski 12 

30mm 
650mm 

84mm 
27mm 

125mm 

127mm 

HV-Naht A1 = t10 V < 135/ DIN EN ISO 4063 

154mm I I_ 65mm : 

7 mm Zwischen lage 
Typ Zw DVB 123x110x10 
Hs 32 22x55 mM 
UIs6 2 x Rippennocke Rpn 1 

( Material S 355J0 ) 

~--Skl12 

Ss8 

Fe6 Rp650 
E 
E 
N 

125mm 140mm 

126mm 255mm 

Datum 

'/!!!'!~ Drasdner Verksh_ebe Aß 
Bearbei1er KlIlbis 03/10 t;enter InfrlIsIJU<h.a" - Engineering 

Tel. 03511857 -2136 
Projeklleamlei1l9r Pcstanschrilt 

tedllisch fT9Igegaben 
gezc Ende 07.04.10 Postfach 1009 55 
gez. FeIber 01079 Dresden 

Maßstab Blatt 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 

ohne Zwillingsschiene 49E1-154 11 



113mm 

Sechskantschraube 
M 27x160, 10.9.vz 
DIN 931 

Distanzstück 
8Ox80x102 

Nord-Lock DNL27l 
MUM27 -;t~~~~~==~~==~~ DIN934 . 

Rp650bzw. 
Flachstahl 

297mm 

164mm 

1. .. I 500mm 

650mm 

Datum 

'/f!JJ!~ 
OI8Sdner VerkBh!1llletriebe AG 

Ende I WIl 03110 Center Infrasbuklur - Engineering Bearbeiter 
Tel. 0351/857 -2157 

Prnjekll8amleiter Ende 03/10 Postanschrilt 
gez. Ende PosIIach 1009 55 lB<:luisch fnligogeben gez. Falber 03/10 01079Dl>!S<len 

Maßstab Blatt 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 

ohne Zwillingsschiene 60R1-113 12 

HV-Naht A1 = t10 V < 135/ DIN EN ISO 4063 

Anordnung der Distanzstücke: 

- in der Geraden alle 750 mm 
- im Bogen alle 500 mm (Außenschiene) cn 

(I) 

;: 



Rohr 113mm Sechskantschraube 
M 22x160, 10.9.vz 
DIN 931 

45x1Ox102 

R 650bzw. 
Flachstahl 

132mm 132mm 

149mm 7 mm Zwischenla e 
Typ Zw DVB 262x11 Ox7 267mm 

L 500mm 

650mm 

HV-NahtA1 ;:: t10 V < 135/ DIN EN ISO 4063 
DaIum 

'/~~ 
Dresdner Verl<slusbetriebe AG 

Bea_ Enda I Kle 0412014 Can19r Infrastruktur - Engineering 
Tel. 0351/857 -2157 

P",jeklisamleiIBr Ende 0412014 Postanschrilt 

lechnisch freigegeben 
Postlach 10 09 55 
01079 Dresden 

Mallslab BlaI! 
Betriebsvorschrift T 4-419/1 

ohne Zwillingsschiene Ri53-10 13 

Anordnung der Distanzstücke: 

- in der Geraden alle 750 mm 
- im Bogen alle 500 mm (Außenschiene) 



Anlage 2 

Grundsätzliche Einsatzkriterien 

Ri 53R1 59R1 60R1 60R2 49E1 60E1 R50NRC50 
53- (Ri53N) (Ri59)**** (Ri60) (Ri60N) (549) (UIC60) 
10 

eingedeckte Gleise 
.;, > R;::: 150 m R220 R220 R220 R220 R260 R260 ** 

G1 G1 G1 G1 ** 
***** 

150 m > R;::: 75 m R220 R200 R200 R200 R260 R260 ** 
G1 ***** ** 

R < 75 m R220 R200 * R200 
G1 

R:;;25m R220 R200 
G1 

offene Glei- 
seiRaseng leise 
00 > R;::: 150 m R220 R220 R260 R260 R260 

G1 G1 *** 

***** 
150 m > R;::: 75 m R200 R200 R260 R260 R260 

***** *** 

R < 75 m R200 
R:;;25 m R200 

* nur nach Umprofilierung des Kopfeckhalbmessers auf R = 10 mm 

** nur in Überfahrts- bzw. Überwegsbereichen 

*** nur aufgeständerte Arbeitsgrubengleise in Werkstätten 

**** nur für Innenschienen in Gleisbögen 

***** Ausnahme 
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Anlage 3 Neubezeichnung der Schienenprofile 

Profil frühere Vorschrift Bemerkungen 
Bezeichnung 

30 E1 S 33 DIN EN 13674-4 Vig nolsch ienen 
49 E1 (DIN) S 49 DIN EN 13674-1 
54 E1 UIC 54 DIN EN 13674-1 
54 E3 (DIN) S 54 DIN EN 13674-1 
60 E1 UIC60 DIN EN 13674-1 
49 E1 A1 Zu 2-49 DIN EN 13674-2 Zungenschiene 
49 E1 A2 Zu 2-49 DIN EN 13674-2 Zungenschiene 
49 E1 F1 Vo 1-49 DIN EN 13674-2 Volischiene 
60 E1 F1 Vo 1-60 DIN EN 13674-2 Volischiene 
33 C1 UIC 33 bzw. R11-60 DIN EN 13674-3 Radien kersch ienen 
36 C1 R11-49 DIN EN 13674-3 
53 R1 Ri 53 - R13 (Ri 53N) DIN EN 14811 Rillenschienen 
57 R1 Ph 37 DIN EN 14811 
59 R1 Ri 59 - R10 (Ri 59) DIN EN 14811 
59 R2 Ri 59 - R13 (Ri 59N) DIN EN 14811 
60 R1 Ri 60 - R10 (Ri 60) DIN EN 14811 
60 R2 Ri 60 - R13 (Ri 60 N) DIN EN 14811 
67 R1 Ph 37 a DIN EN 14811 
75 C1 BA 75 DIN EN 14811 Konstru ktionssch ienen 
76 C1 VK Ri 60 DIN EN 14811 für Rilienschienenanla- 
105 C1 0180/105 DIN EN 14811 gen 
310 C1 BI 180/260 DIN EN.14811 

Anmerkung: 

Die bei der DVB AG eingebauten bzw. be- und verarbeiteten Profile 

S 20 
S 50 bzw. VRC 50 
R 50 
Spurrilienschiene 29 für 49E1 
Ri 55 NK 
Ri 53-10* 
053 
VK53 
TW60, TW65 
Ph 37 N 
KS A45, KS A55, KS A 100 
B1 bzw. LK1 
Blockschiene 112/55 

sind nicht in die DIN EN überführt worden und haben damit keine neuen Bezeichnungen erhalten. 

* DVB-interne Bezeichnung 
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Anlage 4 

Neubezeichnung der Stahlsorten 

Mit Inkrafttreten der DIN EN 13674 und EN 14811 werden Schienen nicht mehr nach 
ihrer Mindest-Zugfestigkeit, sondern nach ihrer Mindest-Härte auf der Fahrfläche 
bezeichnet. Maßeinheit der Härte ist hierbei die Brinell-Härte HBW. 

Schienengüte (alt) Stahlsorte (neu) Bemer- Anwendung 
Mindestzugfestigkeit kungen 
[MPaj 

Kurzname Werkstoff-Nr. 
nach EN 10027-1 nach EN 10027-2 

690 R 200 1.0521 -Ri-Schienen R::;150 m 
-Konstruktionsschienen, 
Herzst., Ri-Schienenanl. 

780 R 220 G1 1.0604 -Ri-Schienen R~150m 
-Konstruktionsschienen, 
Herzst., Ri-Schienenanl. 
(Ausnahme) 

880 R260 1.0623 -Ri-Schienen R~150 m 
(Ausnahme) 
- Vig nolsch ienen 
-Konstruktionssch ienen, 
Herzstücke, Zungen 
Vlqnolschienenanlaqen 

880 R 260 GHT 1.0636 kopfgehär- Ri-Schienen R~150 m 
tet (hoch belastete Stre- 

cken-Ausnahme) 
880 R 260 Mn 1.0624 erhöhter Vignolschienen 

Mn-Gehalt 
960 R 290 GHT 1.0637 kopfgehär- Ri-Schienen R~150m 

tet belastete Strecken-Ausn. 
1080 R 320 Cr 1.0915 erhöhter Cr- Vignolschienen (hoch 

Gehalt (na- belastete Strecken- 
turhart) Ausnahme) 

1080 R 320 CrG7 erhöhter Cr- Radlenker- 
Gehalt Viqnolschienenanlaqen 

1175 R 340 GHT 1.0638 kopfgehär- Ri-Schienen R;:::150m 
tet (hoch belastete Stre- 

cken-Ausnahme) 
1175 R 350 HT 1.0631 kopfgehär- -Vignolschienen (hoch 

und tet belastete Strecken- 
R 350 LHT Ausnahme) 

-Konstruktionsschienen, 
Herzstücke, Zungen 
Vignolsch ienenan lagen 
(hoch belastete Stre- 
cken-Ausnahme) 

1175 R 350 G2HT 1.0632 kopfgehär- Vig nolsch ienen (hoch 
tet belastete Strecken- 

Ausnahme) 
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Anlage 5 

Maßzeichnungen der Übergangsstöße 

Übergangsstoß Ri53-10 
Übergangsstoß 60R1 
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!!!. 
CD 

Seitenansicht 
Maßstab 1:10 

Draufsicht, Gestaltung der Rillenein - und - ausläufe 
Maßstab 1:10 100 n 

700 

Querschnitt A - A 
Maßstab 1:5 

VerkrOpfung auch durch Stauchung herstellbar 
• gemessen 18 mm unter GFT 

49E1 

Dahin flIPl!! DresdnarVer1<sh~ AG 
Bearbeiter Ende/IM! 03/14 Center In1iasIrukb.r - Engineering 

Tel. 0351/857 -2136 
Prajald!8amleitsr 

Postans<:lr'ift: 
Durch den Bauhlllll1 ZU' postfach 10 09 55 
Ausfijhrung fI8igegeben 01079 Dresden 

Maßstab Blatt 
1 : 10 Übergangsstoß Ri53-10 /49E1 1 : 5 



Seitenansicht 
Maßstab 1:10 

Draufsicht, Gestaltung der Rillenein - und - ausläufe 
Maßstab 1:10 

700 

Querschnitt A - A 
Maßstab 1:5 

ve e n 
Verkröpfung auch durch stauchung herstellbar 
"gemessen 18 mm unter GFT 

49E1 
Datum 

'I!P~ 
DrasdnerV __ AG 

Bearbeiter Ende I 'Mt 03/14 Center Infraslruklur - Engineering 
Tel. 03511857 -2136 

ProjekttsamleiIBr 
Poslanschift: 

DIIl:h den Bauhenn.ZlI" Poslfach 1009 55 
AusMrung freigegeben 01079 Dresden 

Maßstab Blatt 
1 : 10 Übergangsstoß 60R1 /49E1 1 : 5 


